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trie in die gerichtliche Macht» (einmal
mehr) ausschliesslich vor dem Hinter-
grund der franzdsischen Rechtsentwick-
lung beleuchtet. Zweitens streicht Fou-
cault die Kontinuitit einer in der Tradi-
tion der Degenerationstheorie stehenden
«Psychiatrie des Triebs» heraus, die sich
gerade im forensischen Bereich nachhal-
tig festsetzt und in Gutachten fiir einen
grotesk anmutenden Anachronismus
sorgt. Unabhingig davon, wie plausibel
einem die von Foucault postulierte Ver-
schrinkung der drei «Typen» erscheint,
frappiert die Ahnlichkeit des «Anorma-
len» des 19. Jahrhunderts mit dem «Psy-
chopathen» des 20. und der «dissozialen
Personlichkeit» des 21. Jahrhunderts.
Kritisch zu diskutieren bleibt dagegen die
Behauptung, dass die Psychiatrie als sol-
che seit der Mitte des 19. Jahrhunderts

in einem Raum funktioniert, der «durch-
gehend, wenn auch in einem weiten Sin-
ne, gerichtsmedizinisch beziehungsweise
pathologisch-normativ ist». Zumindest im
Bereich der Forensik wird die Geschichts-
wissenschaft aber nicht darum herum
kommen, Kontinuititen iiber die von
heutigen PsychiaterInnen gern betonte
reformpsychiatrische Wende der 1970er-
Jahre hinaus zu thematisieren. Im Hin-
blick auf eine Geschichte der Gegenwart
gilt es die Groteske, die auch heutigen
Gerichtsgutachten zuweilen anhaftet,
ernst zu nehmen.

Urs Germann (Bern)

BERTOLD MULLER

RECHTLICHE UND
GESELLSCHAFTLICHE STELLUNG
VON MENSCHEN MIT EINER
«GEISTIGEN BEHINDERUNG»
EINE RECHTSHISTORISCHE STUDIE
DER SCHWEIZER VERHALTNISSE
IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT
SCHULTHESS, ZURICH 2001, 433 5., FR. 72~

Arbeitet man sich als Historiker, als His-
torikerin in ein neues Thema ein, stellt
man sich oft und meist bald einmal die
Frage, was eigentlich von Rechts wegen
Sache war, was also wann und wie ge-
setzlich geregelt war. Die Recherchen
zu dieser Frage stellen sich dann hiufig
—und gerade in der foderalistischen
Schweiz — als sehr aufwindig heraus.
Nicht selten stosst man dabei auch an
Grenzen.

Die Dissertation von Bertold Miiller
stellt fiir recht(sgeschicht)lich Unkundige,
die tiber geistige Behinderung, aber auch
zu Themen wie Fiirsorge und Psychiatrie
in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert
arbeiten, eine grosse Hilfe dar. Der Autor
befasst sich ndmlich nicht nur — wie es im
Titel heisst — mit der rechtlichen und ge-
sellschaftlichen Stellung geistig behinder-
ter Menschen, sondern auch mit derjeni-
gen psychisch Kranker, weil fiir Geistes-
schwache und Geisteskranke hzufig die-
selben Rechte galten.

Bertold Miiller gliedert seine Studie
in fiinf Hauptkapitel: Ein «Grundlagen-
kapitel» geht auf den Ausdruck «geistige
Behinderung» ein und zéhlt in einer kur-
zen Begriffsgeschichte andere Ausdriicke
auf, die in diesem Zusammenhang ver-
wendet wurden. (Der Autor verwendet in
seiner Arbeit iibrigens konsequent den
Begriff «Menschen mit einer <geistigen
Behinderung>», weil er diese nicht — wie
er schreibt — auf deren Behinderung redu-
zieren will.) Weiter zeigt er am Beispiel
von drei Schweizer Autoren, auf welche



Ursachen geistige Behinderung zuriick-
gefiihrt wurde, und stellt dar, welche Rol-
len die Gesellschaft geistig behinderten
Menschen zuwies. Das zweite Kapitel
geht auf den ideologiegeschichtlichen
Kontext ein; hier zeigt Bertold Miiller,
wie Wissenschaft und Gesellschaft geistig
Behinderte sahen und mit ihnen umgin-
gen. Eine zentrale Rolle spielte vor dem
Aufkommen der Heilpidagogik die Psy-
chiatrie, wobei der Autor auch auf ver-
schiedene psychiatriegeschichtliche The-
men zu sprechen kommt, die nicht in di-
rektem Kontext mit seinem Thema ste-
hen. Des Weitern gibt er auf jeweils we-
nigen Seiten einen Uberblick zu Verer-
bungslehren, antiindividualistischem
Denken, Eugenik und Euthanasie. Das
dritte Kapitel befasst sich mit der Stellung
der geistig Behinderten im Schweizer
Recht: Zur Sprache kommen das Vor-
mundschaftsrecht, die Beschrinkung der
Ehefzhigkeit, die Sterilisation und die
Invalidenversicherung. Hier wird die Ge-
schichte dieser vier Rechtsbereiche auf-
gezeigt, wobei auf der kantonalen Ebene
vor allem das Beispiel Ziirich im Vor-
dergrund steht. So behandelt der Autor
beim Vormundschaftsrecht die Griinde
fiir eine Entmiindigung, die Mitwirkung
von Experten in der Form von Gutachten
sowie die Verfahrensvorschriften; an den
Schluss des Kapitels stellt er eine Beur-
teilung und einen Uberblick iiber die ak-
tuellen Revisionsbestrebungen. In diesem
Kapitel zitiert er in den Anmerkungen
héufig und ausfiihrlich aus Quellen wie
Gutachten, medizinischen oder juristi-
schen Texten, um seine Ergebnisse, die
er im Haupttext prisentiert, fiir die Le-
serlnnen nachvollziehbar zu machen. Das
vierte Kapitel enthilt «Fallanalysen zur
Entmiindigung von Menschen mit einer
<geistigen Behinderung>». Da der Autor
keinen Zugang zu den Akten der Psychia-
trischen Universititsklinik Ziirich und
der Psychiatrischen Klinik Konigsfelden

(Aargau) erhielt, ist er auf die Akten des
Stadtarchivs Ziirich ausgewichen. Mit
Hilfe dieser Quellen stellt er Biografien
verschiedener Betroffener dar, geht auf
psychiatrische Gutachten ein, auf die
Beziehungen zwischen den Beteiligten —
Betroffene, Psychiater und Behorden —
sowie auf die Folgen der vormundschaft-
lichen Massnahmen fiir die Betroffenen.
Im abschliessenden fiinften Kapitel er-
ortert Miiller die Frage, ob und inwie-
fern fiir Menschen mit einer geistigen
Behinderung ein Sonderrecht zu befiir-
worten sei. Auch an anderen Stellen
scheut er — in jeweils eigenen Unterkapi-
teln — nicht vor einer Beurteilung zuriick;
die Arbeit zeugt von einem grossen En-
gagement fiir die Interessen der geistig
Behinderten.

Stellt man sich unter Rechtsgeschichte
eine Disziplin vor, die sich mit kodifizier-
ten Normen, deren Entstehung und Wan-
del befasst, ist die Dissertation von Ber-
told Miiller keine typische rechtshisto-
rische Studie, weil sie auch die «gesell-
schaftliche Stellung» von geistig behin-
derten Menschen in der Schweiz behan-
deln und diese in «grosse» historische
Zusammenhinge stellen will. In den Au-
gen einer Historikerin ist diese Absicht
allerdings fehlgeschlagen: Selbst in einem
Buch von tiber 400 Seiten ist es nicht
mdglich, Themen wie Norm und Norma-
litidt, die Entwicklung der Anstaltspsychia-
trie, das Aufkommen der Heilpiddagogik,
Eugenik und Euthanasie auch nur annd-
herungsweise befriedigend darzustellen.
Da sind Allgemeinplitze, Ungenauigkei-
ten und Fehler, vor allem aber auch blinde
Flecken wohl unvermeidlich; die Themen
sind zu komplex und der jeweilige Stand
der Forschung zu fortgeschritten, als dass
man vieles nur antippen konnte. Im ers-
ten und zweiten Kapitel hdtten gewisse
Abschnitte — zum Beispiel zur Euthana-
sie, zur psychiatrischen Familienpflege
oder zu den Versuchen einer «Irrenrechts-
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reform» in der Schweiz am Ende des

19. Jahrhunderts — weggelassen, andere
klar auf die Fragestellung und die weitere
Arbeit hin fokussiert werden koénnen. Das
vierte Kapitel bietet Interessierten zwar
eine Fiille von Zitaten aus psychiatrischen
Gutachten und Vormundschaftsakten,
aber keine ausfiihrlichen Fallschilderun-
gen. Bertold Miiller fiihrt nur kurze Zitate
an und stellt diese nicht in den Kontext
des entsprechenden Falles. Informationen
wie das Alter der betreffenden Personen,
ihr soziales Umfeld, die Griinde fiir die
Begutachtung oder Internierung kommen
nicht zur Sprache. So sind zum Beispiel
die zitierten Aussagen iiber einen Mann,
der «wegen der ungiinstigen sozialen
Verhiltnisse, besonders aber wegen man-
gelnder intellektueller Begabung keinen
eigentlichen Beruf erlernen konnte», son-
dern «als Hilfsarbeiter in verschiedenen
Fabriken» arbeitete (354), kaum aussage-
kriftig, wenn man nicht mehr tiber den
Fall erfzhrt. Das dritte Kapitel hingegen
bietet eine Fiille von wertvollen Informa-
tionen. Hier kann man nachlesen, wann
im Zusammenhang mit Entmiindigung,
Ehefihigkeit, Sterilisation und Invaliden-
rente welche Gesetze galten, wie diese
zustande kamen und welchem Wandel sie
unterworfen waren. Hier wiirde man auch
gerne noch mehr erfahren, zum Beispiel —
vor allem vor der Einfithrung des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches im Jahre
1912 — zur Situation in weiteren Kanto-
nen. Da, wie auch der Autor schreibt,
kaum Literatur zum Thema geistige Be-
hinderung und Recht existiert, ist dieses
Kapitel, aber auch die Bibliografie, die ein
umfangreiches Quellenverzeichnis enthlt,
von grossem Wert.

Die Historikerin weiss, dass sich eine
rechtshistorische Studie von einer histo-
rischen unterscheiden darf, dass andere
Disziplinen andere Usanzen und andere
Schwerpunkte haben. Insofern ist ihr

154 m Blick auf diese Dissertation natiirlich

durch eine «déformation professionelle»
geprigt. Vielleicht scheint ihr auch gerade
deshalb der eigentliche rechtshistorische
Teil am besten gelungen. Eine historische
Analyse der rechtlichen und vor allem der
gesellschaftlichen Stellung von geistig
Behinderten in der Schweiz wiirde und
miisste jedoch bestimmt anders ausfallen.

Marietta Meier (Ziirich)

LUKAS GSCHWEND

DER STUDENTENMORD

VON ZURICH

EINE KRIMINALHISTORISCHE

UND STRAFPROZESSANALYTISCHE
UNTERSUCHUNG UBER

DIE UNAUFGEKLARTE TOTUNG
DES STUDENTEN LUDWIG LESSING
AUS FREIENWALDE (PREUSSEN)
AM 4. NOVEMBER 1835. ZUGLEICH
EIN BEITRAG ZUR ERFORSCHUNG
DER POLITISCHEN KRIMINALITAT
IM VORMARZ

VERLAG NEUE ZURCHER ZEITUNG, ZURICH 2002,
4765., 19 ABB., FR. 58.-

In der Nacht vom 3. auf den 4. November
1835 wurde der seit Ende 1834 in Ziirich
immatrikulierte deutsche Student Ludwig
Lessing auf dem in der Gemeinde Enge
gelegenen Sihlholzli mit zahlreichen
Messerstichen ermordet. Vermutungen,
wonach Lessing ein preussischer Spitzel
sel, hatten zuvor schon in Bern kursiert,
wo er sich vom Mirz bis zu seiner Aus-
weisung im November 1834 authielt.

In Ziirich sah man in der Tat einen Raub-
mord, aber auch eine Abrechnung mit
dem Verriter unter Mitgliedern des Jun-
gen Deutschland wurde nicht ausge-
schlossen. Der Verdacht der Spitzelei
erhértete sich im Laufe der Untersuchun-
gen im Sommer 1836, 1894 bestatigte auf
Grund von Archivstudien ausgerechnet
der borussische Historiker Heinrich von



	Rechtliche und gesellschaftliche Stellung von Menschen mit einer "geistigen Behinderung" : eine rechtshistorische Studie der Schweizer Verhältnisse im 19. und 20. Jahrhundert [Bertold Müller]

